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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Steuerfragen rund um das häusliche Arbeitszimmer haben derzeit Konjunktur, weil die Pande-
mie viele Arbeitnehmer, aber auch Selbstständige, dazu zwingt, von zuhause zu arbeiten. Ein 
aktuelles Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg (AZ 5K338/19) beschäftigt sich mit der 
Frage, ob der auf ein Arbeitszimmer entfallende Gewinn beim Verkauf selbst genutzten Wohn-
eigentums steuerpflichtig ist. 
 
Im entschiedenen Fall erzielte die Steuerzahlerin, im Streitfall eine Lehrerin, Einkünfte aus nicht 
selbstständiger Arbeit. Wie in den Vorjahren machte sie die Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer als Werbungskosten geltend, die das Finanzamt jeweils mit dem Höchstbetrag in 
Höhe von 1.250 € zum Abzug zuließ. Im Streitjahr veräußerte die Steuerzahlerin ihre Eigen-
tumswohnung und erzielte einen Gewinn. Das Finanzamt berücksichtigte diesen auf das Ar-
beitszimmer entfallenden Gewinn bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften. 
 
Der Bundesminister der Finanzen hatte seine Finanzämter im Jahr 2000 angewiesen, entspre-
chend zu verfahren.  
 
In der Frage der Besteuerung folgte das Finanzamt Baden-Württemberg nun ausdrücklich ei-
nem Urteil des Finanzgerichts Köln (AZ 8K1160/15) sowie einem Beschluss des Finanzgerichts 
München (AZ 15V2627/18). Beide Finanzgerichte und nun auch das Finanzgericht Baden-
Württemberg widersprechen der Auffassung des Bundesministers der Finanzen und verneinen 
eine Steuerpflicht. Die Entscheidungen des Finanzgerichts Köln und des Finanzgerichts Mün-
chen sind rechtskräftig. 
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Da die Auffassung unter Fachleuten gespalten ist, bleibt die Hoffnung auf eine abschließende 
Lösung der Frage. Denn im Gegensatz zu Köln und München, hat das Finanzamt gegen das 
Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg Revision eingelegt. 
 
Die Finanzverwaltung weist aber gleichzeitig drauf hin, dass in gleich gelagerten Fällen Ein-
sprüche von Steuerzahlern bis zur höchstrichterlichen Entscheidung ruhen dürfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Roland Franz & Partner 
 
 
Roland Franz 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zitat der Woche: 
„Optimismus bedeutet, dass die Zukunft offen ist.“ 

Karl Popper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie noch Fragen? Gerne können Sie uns per Telefon oder E-Mail erreichen.                                                 
Wir sind für Sie da! 

 
Weitere Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie im Internet unter 

www.franz-partner.de 
 
  
 


